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CMD-Kieler-Konzept dgT
Die Vorgehensweise ist eine diagnostik-
gesteuerte Therapie, die den beschwerde- 
und therapierelevanten Befund der Er-
krankung in den Fokus der klinischen 
Arbeitsweise setzt. 

EuroPerio9
Vom 20. bis zum 23. Juni lädt die Euro-
päische Gesellschaft für Parodontologie 
(EFP) zum weltweit größten Kongress 
für Parodontologie und Implantologie 
nach Amsterdam ein.

Sedimentationsabscheider
Beim 1988 gegründeten Unternehmen 
METASYS steht von Beginn an die 
Vision, Gewässerschutz mit modernen 
Technologien für den Dentalbereich zu 
verknüpfen, im Zentrum.Seite 8f Seite 10 Seite 14

SAVE
THE
DATE
more information on efp.org
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ANZEIGEFür den datenschutzrechtlichen Wandel 
nicht ausreichend gerüstet

DSGVO: 90 Prozent der Betriebe in Deutschland sind im Rückstand.

BERLIN – Mit dem 25. Mai 2018 
greift innerhalb der Europäischen 
Union ein vereinheitlichter Daten-
schutz-Standard: Die neue Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) 
wirkt zum genannten Stichtag ver-
bindlich. Betroffen sind alle Unter-
nehmen, die entweder ihren Sitz in-

nerhalb der EU haben oder mit den 
personenbezogenen Daten von 
EU-Bürgern hantieren. Um den 
neuen Anforderungen der DSGVO 
gerecht zu werden, wurde ihnen 
eine zweijährige Schonfrist ge-
währt, die nun allerdings kurz vor 
dem Aus steht. Doch ist die Mehr-

heit für den datenschutzrechtlichen 
Wandel noch nicht ausreichend ge-
rüstet.

Rund 90 Prozent der 
Unternehmen hinken hinterher

Eine Auswertung des Eco-Ver-
bands der Internetwirtschaft, die 

dem HORIZONT – Zeitung für 
Marketing, Werbung und Medien 
exklusiv zur Verfügung gestellt 
wurde, zeigt einen gravierenden 
Rückstand deutscher Betriebe in 
Sachen DSGVO-Umstrukturierung 
auf. Rund 90 Prozent hinken be-
züglich ihrer datenschutzrechtlichen 

Umstellungen hinterher – und das, 
obwohl der Tag X gefährlich nahe 
liegt.

Besondere Problemkinder
Die DSGVO stellt eine ganze 

Palette an neuen Anforderungen 
an das E-Mail-Marketing auf. Vor 
allem im Rahmen des Newslet-
ter-Marketings ist fortan besondere 
Vorsicht geboten: Erforderlich ist 
nun die sogenannte Double- Opt-
In-Praktik, wonach die Anforde-
rung eines Newsletters bzw. einer 
Werbemail durch den Betroffenen 
in zweierlei Schritten erfolgt. Der 
Statistik des Eco-Verbands der In-
ternetwirtschaft zufolge ist ein be-
legbares Einverständnis für den Er-
halt solcher elektronisch versand-
ten Schreiben nur bei jeder zweiten 
E-Mail-Adresse gegeben. Bei rund 
22 Prozent aller Mail-Adressen, die 
derartige elektronische Mitteilun-
gen auf regelmäßiger Basis erhalten, 
ist eine DSGVO-konforme Einwil-
ligung absent. In 47 Prozent die -
ser Fälle will man sich noch ein 
adäquates Problemlösungskonzept 
einfallen lassen. 

Fortsetzung auf Seite 2 rechts unten 
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Bundesgesundheitsminister Spahn soll GOZ-Punktwert verdoppeln
Gesamtwirtschaftliche bzw. strukturelle Verhältnisse müssen Berücksichtigung fi nden.

BONN – Insgesamt auf 13 Cent 
statt wie bisher 5,6 Cent soll der seit 
30 Jahren identische Punktwert in 
der GOZ angepasst werden, fordert 
die BZÄK den neuen Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn zum 
Handeln auf. Seit 1988 wurde keine 
Anpassung des Punktwertes an ver-
änderte gesamtwirtschaftliche bzw. 
strukturelle Verhältnisse in der 
Zahnarztpraxis vorgenommen. Mit 
der GOZ-Novelle 2012 wurden nun 
einige inhaltliche Änderungen vor-
genommen, die Preise blieben je-
doch weitgehend unverändert, so 
die BZÄK.

Konkret soll unter Berücksich-
tigung der Kostensteigerung im 
Dienstleistungsbereich (Dienstleis-
tungsindex) sofort eine angemes-
sene Anhebung des Punktwertes 
auf 13 Cent zur betriebswirtschaft-
lichen Sicherung der Praxen vorge-
nommen sowie der Punktwert auf 
Basis eines gerechten Interessens-
ausgleiches, wie er in § 15 ZHG als 
gesetzlicher Auftrag an den Verord-

nungsgeber gerichtet ist, jährlich 
unter Berücksichtigung des Dienst-
leistungsindexes angepasst werden. 

Dies entspräche der korrekten 
Umsetzung, so an das BMG die 
Aufforderung, wie sie in der Ver-
ordnungsbegründung festgehalten 
wurde: „dem Punktwert (kommt) 
… die Funktion zu, den Wert der 

Punktzahlen im Preisgefüge ande-
rer Dienstleistungen zu bestim-
men“ … „der Punktwert wird an-
hand der wirtschaftlichen Entwick-
lung von Zeit zu Zeit überprüft und 
je nach Datenlage eventuell nach 
oben oder unten angepasst werden 
müssen“, so die BZÄK zur Verord-
nung. Die Entfernung eines Weis-

heitszahns kostet heute genauso viel 
wie vor 30 Jahren. Ein wöchentlich 
erscheinendes Politikmagazin kos-
tete 1988 umgerechnet 2,30 Euro, 
heute 4,99 Euro. Ein Preisanstieg 
von über 100 Prozent, so der 
BZÄK-Vergleich. 

Autor: Jürgen Pischel, Bonn
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FVDZ Bayern mit neuem Vorstand
Dr. Reiner Zajitschek übernimmt die Verbandsführung.

MÜNCHEN – Die Landesver-
sammlung 2018 hat am 14. April 
2018 mit Dr. Reiner Zajitschek aus 
Döhlau, Dr. Thomas Sommerer aus 
Marktredwitz und Dr. Jens Kober 
aus München eine neue Führungs-
spitze gewählt. Die über 50 Dele-
gierten zeigten mit ihrem Votum, 
dass der neue Vorstand den unein-
geschränkten Rückhalt der Landes-
versammlung besitzt. Dr. Zajit-
schek wurde einstimmig und ohne 
Gegenkandidaten zum Nachfolger 
von Christian Berger gewählt. Letz-
terer war nach sechs erfolgreichen 
Jahren als Landesvorsitzender nicht 
mehr angetreten.

Mit Dr. Zajitschek übernimmt 
ein erfahrener FVDZ’ler das Ehren-
amt für die nächsten zwei Jahre. 
Er war von 2011 bis 2013 stellver-
tretender Bundesvorsitzender des 
FVDZ und arbeitet seit Oktober 
2015 im Bundesvorstand von Ha-
rald Schrader mit. Zudem hat Dr. 
Zajitschek 2017 das anspruchsvolle 
Amt des Versammlungsleiters der 

KZVB übernommen. Der neue Vor-
sitzende setzt auf Kontinuität. Das 
zeigt sich auch bei der Zusammen-
setzung der Beisitzer. Dr. Herbert 
Bruckbauer (Freising), Dr. Manfred 
Albrecht (Schillingsfürst), Dr. Jür-

gen Welsch (Hofheim) und Dr. Ingo 
Lang (Schwandorf) waren bereits im 
Berger-Vorstand dabei. Neu ist Dr. 
Andrea Jehle (Illertissen). DT

Quelle: FVDZ Bayern

Der frischgewählte geschäftsführende Vorstand des FVDZ Bayern mit (v.l.n.r.): Dr. Jens 
Kober (München), Dr. Reiner Zajitschek (Döhlau), Dr. Thomas Sommerer (Marktred-
witz). Es gratuliert: Bundesvorsitzender Harald Schrader.
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Füllung von der DH – 
28er vom Zahntechniker
Statement von Jürgen Pischel*, Bonn/Krems.

BONN – Nun ist es amtlich: Die 
Dentalhygienikerin in Holland soll 
schrittweise – in Rückbesinnung auf 
frühere Zeiten – zur „Dentistin“ auf-
gewertet werden. Die Ausweitung des 
DH-Tätigkeitsbereiches von der Prä-
vention hin zur zahnärztlichen The-
rapie ist für den niederländischen 
Gesundheitsminister nur eine logi-
sche Folge des Ausbildungsplans für 
einen Dentalhygieniker an nieder-
ländischen Fachhochschulen. 

In über 4.500 UE werden in sechs 
bis acht Semestern auch klassische 
zahnmedizinische Befähigungen mit 
dem Bachelor Dentalhygiene vermit-
telt. „Was man im Studium lernt, soll 
man in der Praxis auch anwenden 
können“, so der Gesundheitsminis-
ter. Die DHs sollen künftig auch Fül-
lungen legen können, Diagnosen 
erstellen, Sedierungen durchführen 
und andere „einfachere Aufgaben“ 
bis hin zur Behandlung von einwur-
zeligen endodontischen Fällen be-
wältigen. Ein detaillierter Leistungs-
katalog wird bis 2020 erlassen und 
soll dann in einer fünfjährigen Test-
phase geprüft werden. Der Minister 
verfolgt mit dem Experiment das 
Ziel, „Zahnärzte in ihrem komple-
xen Verantwortungsbereich zu ent-
lasten“. 

Besonders befähigte DHs könn-
ten den Zahnärztemangel in Holland 
überwinden helfen und so eine „op-
timale zahnärztliche Versorgung“ 
sicherstellen. Welch ein Anspruch!

Eine Entwicklung, die viele 
Gefahren für einen akademischen 
Zahnarzt mit sich bringt. Mit Aus-
weitung des DH-Leistungskatalogs 
könnte die zahnmedizinische uni-
versitäre Ausbildung auf FH-Fach-
hochschulstatus zurückgeschraubt, 
ja vielleicht nur noch als besonderes 
wissenschaftliches Doktoratsstu-
dium an der Universität aufbauend 
auf der FH-Ausbildung geführt wer-
den. Und die Gebührenordnungen 
für einzelne Leistungsbereiche wer-
den, sofern sie von wissenschaftli-

chem Hilfspersonal – DHs – geleistet 
werden, unweigerlich nach unten hin 
angepasst werden. 

Holland ist weit weg, da ist alles 
anders. In Deutschland haben wir 
strenge Einsatzregeln für die DHs, 
immer unter der Delegation von 
Verantwortung – genau in Kammer-
erlassen bestimmt – und unter Auf-
sicht des Zahnarztes. Vorsicht: Eu-
ropa ist Türöffner für viele berufs-
rechtliche Ansprüche zu deren Um  -
setzung. Die GKV hat immer ein 
offenes Ohr für Wege hin zu Spar-
tarifen. Im Feld der Zahntechnik gibt 
es ähnliche Entwicklungen in Eu-
ropa zu verzeichnen. In Holland zum 
Beispiel ist die Zahntechnik nicht 
nur in den technischen Fachberei-
chen, sondern auch in den zahn-
medizinischen Grundlagen, Gegen-
stand von Fachhochschul-Studien. 
Der Zahntechniker darf z. B. einen 
28er beim Pa tienten „abdrücken“, 
„planen“ und nach Laborfertigstel-
lung auch „eingliedern“. In Deutsch-
land und auch in Österreich ist über 
EU-Regelungen der Zahntechniker-
meister dem Bachelor im Ausbil-
dungsstatus gleichgestellt. Darauf 
aufbauend kann ein wissenschaftli-
ches Masterstudium, z. B. zum aka-
demischen Zahntechniker, an einer 
Fachhochschule absolviert werden. 
Dies natürlich alles mit den klaren 
berufspolitischen Ziel setzungen ver-
bunden, bestimmte einfachere zahn-
medizinische Versorgungsformen 
selbstständig beim Patienten pla-
nen und eingliedern, natürlich auch 
umfassend direkt mit dem Patienten 
abrechnen zu können. 

Eines zeigen die beschriebenen 
Entwicklungen deutlich: Der Zahn-
arzt muss weg vom Image des aka-
demischen Handwerkers, hin zum 
Anspruch der Sicherung von Quali-
tät in Gesamtverantwortung für die 
Gesundheit der Menschen. Der Arzt 
im Zahnarzt ist die Zukunft!
*  Publizist für Themen Gesundheit/

Medizin

Schafft man dies nicht bis zum 
25. Mai 2018, so muss der E-Mail- 
Versand an die betroffenen Adres-
sen eingestellt werden. 

Des Weiteren wird bisweilen 
der künftigen unternehmerischen 
Pfl icht zur Dokumentation vielfach 

nicht genügend Rechnung getragen. 
Lediglich sechs Prozent der Be-
triebe erfüllen diesbezüglich die 
neuen Vorschriften. Hinsichtlich 
der Verfahren im Rahmen der Aus-
kunftserteilung sowie Berichtigung 
und Löschung von Daten stehen
29 Prozent der Umfrageteilnehmer 
im Rückstand. 

Besser sieht es allerdings in Sa-
chen Datensparsamkeit aus. Dies-

bezüglich schätzen sich 68 Prozent 
als DSGVO-konform ein.

Weitere Informationen rund 
um das Thema „EU-DSGVO“ fi n-
den Interessierte unter www.daten-
schutz.org/eu-datenschutzgrundver-
ordnung. DT

Quelle: 
Berufsverband der 
Rechts journalisten e.V.

 Fortsetzung von Seite 1 „Für den 

datenschutzrechtlichen Wandel nicht 

ausreichend gerüstet“

Stellungnahme des BDK zur 
Kritik des Bundesrechnungshofs

BRH-Kritik: Partiell nachvollziehbar, weitgehend jedoch unverständlich.

BONN – Der Bundesrechnungshof 
(BRH) kritisiert in seiner aktuellen 
Veröffentlichung die „fehlende Ver-
sorgungsforschung und eine darauf 
beruhende Bewertung des medizi-
nischen Nutzens kieferorthopädi-
scher Behandlungen“.

Dr. Hans-Jürgen Köning, 1. Bun-
desvorsitzender des Berufsverbands 
der Deutschen Kieferorthopäden 
(BDK): „Wir sind schon sehr über-
rascht davon, mit welcher Leichtig-
keit der BRH einem seit Langem 
etablierten Fachgebiet der Zahn-
heilkunde die Existenzberechtigung 
abspricht. Die geäußerte Kritik des 
Bundesrechnungshofs kann der 
BDK nur sehr partiell nachvollzie-
hen, weite Teile sehen wir jedoch 
kritisch.“

Nachvollziehbar ist für den BDK 
der Aspekt, im Bereich der KFO 
existiere zu wenig Versorgungsfor-
schung. Aber: „Der medizinische 
Nutzen von KFO-Behandlungen 
steht nach unserer Auffassung kei-
nesfalls infrage.“ Sehr wohl existie-

ren ausreichend Studien, die diesen 
wissenschaftlich belegen. 

Nicht nachvollziehbar ist für 
den BDK hingegen die Kritik, dass 
„das BGM und die Krankenkassen 
kaum Einblick hatten, mit welchen 
KFO-Leistungen Patienten konkret 
versorgt wurden“. Die Krankenkas-
sen genehmigen jede kieferorthopä-
dische Behandlung auf der Grund-
lage eines Behandlungsplans, in 
dem Diagnose, Art und Umfang der 
Behandlung usw. aufgeführt sind.

Ebenfalls nicht nachzuvollzie-
hen ist für den BDK die Aussage, die 
Ausgaben der GKV pro Behand-
lungsfall hätten sich zwischen 2008 
und 2016 ungefähr verdoppelt. Der 
Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenversicherung ist seit 2008 
unverändert geblieben. Eine Steige-
rung kann also nur durch die allge-
meine Preisanpassung im Rahmen 
der Punktwerterhöhung erklärt 
werden. Diese liegt jedoch nur zwi-
schen 17 und 23 Prozent.

Die Überlegung des BRH, dass 
bestimmte Selbstzahlerleistungen 
möglicherweise in den Leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenkas-
sen gehörten, haben BDK, DGKFO 
und KZBV bereits 2016 bei Ab-
schluss einer Vereinbarung erörtert. 
Die DGKFO hat dabei klargestellt, 
dass der BEMA nach wie vor stan-
dardgerecht sei und eine ausrei-
chende wirtschaftliche und not-
wendige Versorgung der Versicher-
ten gewährleiste.

Kritisch – und unter daten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten 
hoch problematisch – bewertet der 
BDK auch die Forderung des BRH 
nach vollständiger Transparenz von 
Zusatzleistungen. DT

Quelle: Berufsverband der Deutschen 
Kieferorthopäden


